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Firma:
NVS NaturStiftung Südpfalz

Niedergasse 5
67483 Kleinfischlingen

Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1
Motorkettensäge

Gefahren für den Menschen
 Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich!
 Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und
 des Kopfes!
 Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich!
 Gefahren durch Lärm!
 Gefahren durch Abgase!
 Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Kopfschutz, Gehörschutz,
Gesichtsschutz:
Körperschutz:
Fußschutz:

Handschutz:

Forsthelm mit Geschichts- und Gehörschutz benutzen!

Schnittschutzhose verwenden, Arbeitsjacke in Signalfarbe verwenden!

Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Knöchelschutz, Schnittschutz und griffi-
gen Profil benutzen!

Schutzhandschuhe tragen!

Verhaltensweise:

 Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden!
 Personen unter 18 Jahren (Jugendliche) dürfen Motorsägen nur bedienen, wenn dies im Rahmen ihres

Ausbildungszieles erforderlich und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.
 Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen!
 Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!
 Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten!
 Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen!
 Maschine mit beiden Händen führen!
 Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen!
 Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden!
 Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten!
 Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern!
 Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen!
 Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen!

Verhalten bei Störungen
 Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und Kettenbremse feststellen!
 Beim Arbeiten an der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen!

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe Notruf 112
Standort Telefon: Ersthelfer: Standort Verbandkasten:

 Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
 Notruf veranlassen (112)!
 Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
 Erste Hilfe leisten!

o Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
o Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch

auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
 Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Instandhaltung
 Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
 Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen!
 Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
 Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!

Ort: Datum: Unterschrift Verantwortlicher:

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.


